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Wir laden unsere Aktionäre zu der 
am Freitag, dem 30. Juni 2006, 10.00 Uhr 

im Best Western Hotel Steglitz International, 
Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 

stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

ein. 
 
 

Tagesordnung 
 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses sowie 

des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts mit dem 
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 

 
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre aus und stehen auch im Internet unter www.aap.de zum 
Download bereit bzw. werden den Aktionären auf Verlangen kostenfrei übersandt. 

 
2.  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2005 zu erteilen. 

 
3.  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2005 zu erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Änderung von § 18 (Ort und Einberufung) und § 19 
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung 

 
 Durch das am 1. November 2005 in Kraft getretene Gesetz zur 
Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) sind 
unter anderem die Regelungen des § 123 AktG über die Einberufung der 
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Hauptversammlung sowie über die Berechtigung der Aktionäre zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung geändert worden. Durch die Neuregelung ist insbesondere die 
Hinterlegung der Aktien vor der Hauptversammlung nicht mehr erforderlich. Zur 
Legitimation von Inhaberaktionären ist nunmehr der Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut ausreichend. Der Nachweis hat sich auf einen 
Stichtag, den so genannten Record Date, zu beziehen. Zudem kann die Satzung 
vorsehen, dass die Aktionäre sich vor der Hauptversammlung anmelden müssen. 
Außerdem wurde durch das UMAG die Frist für die Einberufung der 
Hauptversammlung geändert. Die Satzung soll an die geänderten rechtlichen 
Rahmenbedingungen angepasst werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 
 
§ 18 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Anmeldetag (§ 19) 
einzuberufen.“ 
 
§ 19 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
“1. Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht 

ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre 
Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung 
müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung (Anmeldetag) 
zugehen. Fällt das Fristende auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen am Sitz 
der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag, ist der zeitlich vorhergehende 
Werktag für den Zugang maßgeblich. 

2. Für die Berechtigung nach Absatz 1 reicht ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der 
Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von 
der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien 
ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den im 
Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen.  

3. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen.“ 
 

5. Beschlussfassung über die Änderung von § 21 (Vorsitz in der 
Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) der Satzung 

 
 Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts 

(UMAG) sieht vor, dass der Versammlungsleiter in der Satzung ermächtigt werden 
kann, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 
Im Interesse einer effizienten Durchführung der Hauptversammlung soll von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Satzung entsprechend ergänzt werden. 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
 In der Satzung wird ein neuer Absatz 3 wie folgt eingefügt: 
 
 „Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken; er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 
Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten sowie für einzelne Rede- oder Fragebeiträge festzulegen.“ 
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 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
  
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen 

und die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-
Aktienoptionsplans 2006 und Satzungsänderungen 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a) Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen 
 
Der Vorstand und – soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft zu den 
berechtigten Personen gehören - der Aufsichtsrat der Gesellschaft werden 
ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2008 für diejenigen Personen, die einer der in 
nachstehender Ziffer 1 genannten Personengruppen angehören, 
Aktienoptionsprogramme aufzulegen und Optionsrechte auf bis zu 1.200.000 Stück 
Aktien der Gesellschaft mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren ab Ausgabetag im 
Sinne der nachstehenden Ziffer 3 zu gewähren. In einem Kalenderjahr sollen durch 
Aktienoptionsprogramme lediglich Optionsrechte, die zum Bezug eines 
Höchstbetrages von 600.000 Aktien berechtigen, herausgegeben werden. Ein 
Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft besteht nicht. Die Aktienoptionen können 
auch von einem Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie nach 
Weisung der Gesellschaft an die einzelnen, gemäß nachstehender Ziffer 1 
berechtigten Personen zu übertragen; auch in diesem Fall können die Optionen nur 
von der berechtigten Person selbst ausgeübt werden. Die Erfüllung der ausgeübten 
Optionsrechte kann nach Wahl der Gesellschaft entweder durch Ausnutzung des 
unter nachstehend lit. b) zur Beschlussfassung vorgeschlagenen bedingten Kapitals 
oder durch etwaige künftig zu beschließende Ermächtigungen zum Erwerb eigener 
Aktien der Gesellschaft erfolgen. Die Gewährung der Optionen zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft und die Ausgabe dieser Aktien erfolgt gemäß folgenden 
Bestimmungen: 
 
(1) Berechtigte Personen 
 
Berechtigt zum Erwerb der Aktienoptionen und berechtigt zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft sind diejenigen Personen, die einer der folgenden Personengruppen 
angehören: 
 

I. die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und die Mitglieder der 
Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG 
verbundenen Unternehmen (nachfolgend: "die verbundenen Unternehmen") 

II. die Arbeitnehmer der Gesellschaft und der verbundenen Unternehmen  
 
Der Vorstand der Gesellschaft bestimmt den genauen Kreis der berechtigten 
Personen und den Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Aktienoptionen. 
Abweichend hiervon trifft der Aufsichtsrat der Gesellschaft diese Bestimmungen für 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, und zwar unabhängig davon, ob der 
Optionsanspruch durch Ausnutzung des bedingten Kapitals oder durch eigene Aktien 
der Gesellschaft erfüllt wird. Das Gesamtvolumen der Optionsrechte verteilt sich auf 
die berechtigten Personengruppen wie folgt: 
 

• 65 % auf die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und die Mitglieder der 
Geschäftsführungen der verbundenen Unternehmen 

• 35 % auf die Arbeitnehmer der Gesellschaft und der verbundenen 
Unternehmen. 
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Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäftsführungen verbundener 
Unternehmen sowie erwerbsberechtigte Arbeitnehmer der Gesellschaft und 
verbundener Unternehmen, die zugleich Mitglied der Geschäftsführung eines 
verbundenen Unternehmens bzw. eines anderen verbundenen Unternehmens sind, 
erhalten die Optionsrechte nur einmal, nämlich entweder als Mitglied der 
Geschäftsführung des verbundenen Unternehmens oder als Arbeitnehmer der 
Gesellschaft oder des verbundenen Unternehmens und jeweils nur aus dem Volumen 
der Optionsrechte, das für die betreffende Personengruppe vorgesehen ist. 

 
(2) Recht zum Bezug von Aktien 
 
Jede Aktienoption gewährt dem Inhaber der Option das Recht, eine auf den Inhaber 
lautende Aktie der Gesellschaft gegen Zahlung des Ausübungspreises gemäß Ziffer 4 
zu erwerben.  

 
(3) Erwerbszeiträume 
 
Die Aktienoptionen werden an die berechtigten Personen nur jeweils zwischen dem  
10. und dem 20. Börsentag nach Veröffentlichung der Quartals- oder 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft ausgegeben (Tag, an dem die von der 
Gesellschaft unterzeichnete Optionsvereinbarung an den Berechtigten ausgehändigt 
wird – nachfolgend: "der Ausgabetag"). 

 
(4) Ausübungspreis und Erfolgsziel 
 
Der bei der Ausübung der jeweiligen Option für eine Stückaktie zu entrichtende 
Ausübungspreis richtet sich nach dem Durchschnittswert des Schlussauktionspreises 
der Aktie der aap Implantate AG im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des 
XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse in Frankfurt am Main während der letzten 10 Börsentage vor dem 
Ausgabetag, mindestens jedoch dem geringsten Ausgabebetrag nach § 9 Abs. 1 
AktG, mithin nicht unter dem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von EUR 1,00.  
 
Aus den Aktienoptionen können Bezugsrechte nur ausgeübt werden, wenn der 
Durchschnittswert des Schlussauktionspreises der Aktie der aap Implantate AG im 
XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main 
während der letzten 10 Börsentage vor dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts 
aus den Aktienoptionen den Ausübungspreis um mindestens 10 % seit dem 
Ausgabetag übersteigt. 
 
(5) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen 
 
Falls während der Laufzeit der Aktienoptionen die Gesellschaft unter Einräumung 
eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapital 
erhöht oder eigene Aktien veräußert oder Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten ausgibt, wird der Ausübungspreis nach näherer Maßgabe 
der Optionsbedingungen ermäßigt. Eine Ermäßigung erfolgt nicht, wenn der 
berechtigten Person ein unmittelbares oder mittelbares Bezugsrecht auf die neuen 
Aktien oder eigenen Aktien oder neuen Schuldverschreibungen eingeräumt wird, das 
sie so stellt, als hätte sie die Option ausgeübt. Die Optionsbedingungen können 
darüber hinaus eine Anpassung der Optionsrechte für den Fall einer Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln und Kapitalherabsetzung, im Falle einer Neustückelung der 
Aktien (Aktiensplitt) und Zusammenlegung von Aktien sowie bei Boni und 
außerordentlichen Bar- und/oder Sachausschüttungen entsprechend den Usancen an 
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der deutschen und an internationalen Terminbörsen vorsehen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt 
unberührt. 

 
(6) Ausübungszeiträume und Wartezeiten 
 
Die den einzelnen berechtigten Person jeweils gewährten Optionsrechte können 
frühestens zwei Jahre nach dem Ausgabetag ausgeübt werden. Nach Ablauf der 
vorstehenden Wartezeiten können die Bezugsrechte aus den Aktienoptionen jederzeit 
ausgeübt werden, jedoch nicht innerhalb folgender Zeiträume: 
 

• in der Zeit ab dem letzten Tag, an dem sich Aktionäre zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung der Gesellschaft anmelden können, bis zum dritten 
Bankarbeitstag in Frankfurt am Main nach dieser Hauptversammlung; 

• in der Zeit ab dem Tag der Veröffentlichung eines Bezugsangebotes auf neue 
Aktien oder auf Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrechten 
auf Aktien der Gesellschaft in einem Pflichtblatt der Wertpapierbörse in 
Frankfurt am Main bis zum Tage, an dem die Bezugsfrist endet; 

• in der Zeit von vier Wochen vor der Veröffentlichung des jeweiligen Quartals- 
oder Jahresabschlusses. 

 
(7) Persönliches Recht 
 
Die Aktienoptionen können nur durch die berechtigte Person selbst ausgeübt werden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Aktienoptionen von einem Kreditinstitut mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie nach Weisung der Gesellschaft an die 
einzelnen berechtigten Personen zu übertragen. Die Verfügung über die 
Aktienoptionen ist ausgeschlossen, insbesondere sind sie nicht übertragbar. Die 
Aktienoptionen sind jedoch vererblich. Die Optionsbedingungen können abweichend 
hiervon besondere Regelungen vorsehen für den Fall, dass die berechtigte Person 
verstirbt oder in den Ruhestand tritt oder ihr Anstellungs- bzw. Arbeitsverhältnis mit 
der Gesellschaft bzw. dem verbundenen Unternehmen in sonstiger nicht 
kündigungsbedingter Weise endet oder das verbundene Unternehmen aus der aap-
Gruppe ausscheidet. 
 
8) Regelung der Einzelheiten 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten für die Ausgabe von Aktien 
aus dem bedingten Kapital und die weiteren Bedingungen des 
Aktienoptionsprogramms einschließlich der Optionsbedingungen für die berechtigten 
Personengruppen festzulegen; abweichend hiervon entscheidet für die Mitglieder des 
Vorstands der Gesellschaft auch insoweit der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Zu 
diesen weiteren Einzelheiten gehören insbesondere Bestimmungen über die 
Aufteilung der Optionsrechte innerhalb der berechtigten Personengruppen, den 
Ausgabetag innerhalb des vorgegebenen Zeitraums, das Verfahren für die Zuteilung 
an die einzelnen berechtigten Personen und die Ausübung der Optionsrechte sowie 
weitere Verfahrensregelungen. 

 
b) Bedingtes Kapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.200.000, bedingt erhöht 
durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 Stück neuer auf den Inhaber lautender 
Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des 
Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben wurden (bedingtes Kapital I). 
 
Das bedingte Kapital I dient der Erfüllung von ausgeübten Optionsrechten, die 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Juni 2006 gemäß 
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vorstehendem lit. a) bis zum 31. Dezember 2008 gewährt werden. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen ausgegeben 
werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von 
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen, und die Gesellschaft zur Erfüllung der 
Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Die Ausgabe der Aktien aus dem 
bedingten Kapital I erfolgt zu dem gemäß lit. a) Ziffer 4 bestimmten Ausübungspreis 
als Ausgabebetrag. 
 
c) Satzungsänderung 
 
Derzeit ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2000 in § 5 
Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft ein bedingtes Kapital I vorgesehen. Eine weitere 
Ausnutzung dieses Kapitals ist nicht mehr möglich und gewollt, so dass § 5 Abs. 5 
der Satzung (Grundkapital) in dieser Fassung des Beschlusses vom 30.06.2000 –
bedingtes Kapital I - aufgehoben und wie folgt neu gefasst wird: 
 
"Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.200.000, durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 
Stück neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 30. Juni 2006 bis zum 31. Dezember 2008 von der aap 
Implantate AG ausgegeben wurden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen und 
die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Die 
neuen Aktien nehmen ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe am Gewinn 
teil." 
  

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/ 
Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals II und 
entsprechende Satzungsänderungen 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  

 
a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 29.06.2011 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR  6.000.000,00 mit einer Laufzeit von längstens 10 Jahren zu begeben 
und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte und den 
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf bis zu  
6.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft nach 
näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen 
(Anleihebedingungen) zu gewähren.  

 
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch solche auf den 
Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen begeben, bei denen die 
Inhaber der Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 
Wandelanleihebedingungen während des Wandlungszeitraums oder am Ende 
des Wandlungszeitraums verpflichtet sind, die Schuldverschreibungen in neue 
Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Die Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (Teilschuldverschreibungen) können in Euro 
oder im entsprechenden Gegenwert in der gesetzlichen Währung eines 
OECD-Landes begeben werden.  

 
Die Optionsschuldverschreibungen und/oder die mit Wandlungsrechten 
und/oder Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen 
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sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, Spitzenbeträge, die sich aufgrund 
des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es 
erforderlich ist, um den Inhabern von bereits ausgegebenen oder noch 
auszugebenden Options- und Wandlungsrechten bzw. von mit 
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandlungsschuldverschreibungen ein 
Bezugsrecht auf Aktien der aap Implantate AG in dem Umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach 
Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

 
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsrechte beigefügt, die die 
Inhaber der Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden 
Anleihebedingungen zum Bezug von neuen Stückaktien der Gesellschaft 
berechtigen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Stückaktien entfällt, darf den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. Die Laufzeit des 
Optionsrechts darf höchstens 10 Jahre betragen.  

 
Im Falle der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden 
Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der 
Schuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach 
näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in neue Aktien der 
Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft. Es kann 
vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis und/oder der 
Wandelungspreis in den Anleihebedingungen variabel sind und der 
Wandelungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit 
von der Entwicklung des Aktienskurses während der Laufzeit festgesetzt wird. 
Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine volle Zahl auf- oder 
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt 
werden und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Anleihebedingungen 
können auch eine Wandelungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem 
anderen Zeitpunkt begründen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf 
die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Stückaktien entfällt, darf den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

 
Die Anleihebedingungen können vorsehen, dass im Falle der Wandelung bzw. 
der Optionsausübung statt Aktien der Gesellschaft deren Gegenwert in Geld 
gezahlt wird, der nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen dem 
Durchschnittswert der Schlussauktionspreise der Aktien der aap Implantate 
AG im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse in Frankfurt am Main während der letzten 10 Börsentage vor 
Erklärung der Wandelung bzw. der Optionsausübung entspricht. Die 
Anleihebedingungen können ferner vorsehen, dass die 
Wandelschuldverschreibungen statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in 
bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können bzw. 
das Optionsrecht aus den Optionsschuldverschreibungen durch Lieferung 
solcher Aktien erfüllt werden kann.  
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Der jeweils festzusetzende Wandelungs- bzw. Optionspreis für eine 
Stückaktie muss mindestens 80 % des Durchschnittswertes der 
Schlussauktionspreise der Aktien der aap Implantate AG im XETRA-Handel 
(oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am 
Main während der letzten 10 Börsentage vor dem Tag der Beschlussfassung 
durch den Vorstand über die Begebung der Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibung betragen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.  

 
Der Wandelungs- bzw. Optionspreis wird – vorbehaltlich § 9 Abs. 1 AktG – 
aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der 
Anleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrages in bar bei 
Ausnutzung des Options- bzw. Wandelungsrechts oder durch Herabsetzung 
der Zuzahlung ermäßigt, wenn die Gesellschaft während der Wandelungs- 
bzw. Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln erhöht 
oder weitere Wandel-/Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte mit 
Wandelungs- oder Optionsrecht begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt 
und den Inhabern von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen kein 
Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung 
des Wandelungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde. Statt einer Zuzahlung 
in bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich – 
das Umtauschverhältnis durch Division des Nennbetrags durch den 
ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedingungen können 
darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung, einen Aktiensplit oder 
einer Sonderdividende eine Anpassung der Options- oder Wandelungsrechte 
vorsehen.  

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
Anleihebedingungen sowie die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 
Ausstattung der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 
insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Options- bzw. 
Wandelungspreis und den Options- bzw. Wandlungszeitraum festzusetzen 
bzw. diese Bedingungen im Einvernehmen mit den zuständigen Organen für 
die Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen begebenden 
Beteiligungsgesellschaften festzulegen.  

 
b) Schaffung eines bedingten Kapitals II 
 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 6.000.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien 
an die Inhaber von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen, die gemäß 
vorstehender Ermächtigung unter lit. a) bis zum 29.06.2011 von der 
Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach 
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an 
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandelungspflichten 
ausgestattet sind. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß lit. a) 
jeweils festzulegenden Wandelungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibung von ihren Wandelungs- bzw. 
Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandelung verpflichteten 
Inhaber der Wandelschuldverschreibung ihre Pflicht zur Wandelung erfüllen 
und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung 
gestellt werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandelungsrechten oder 
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durch Erfüllung von Wandelungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der 
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  

 
c) Satzungsänderungen 
 

Derzeit ist aufgrund der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 
30.06.2000 und 20.05.2001 in § 5 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft ein 
bedingtes Kapital II vorgesehen. Eine weitere Ausnutzung dieses Kapitals ist 
nicht mehr möglich, so dass § 5 Abs. 6 der Satzung (Grundkapital) in dieser 
Fassung der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 30.06.2000 und 
20.05.2001 - bedingtes Kapital II - aufgehoben und wie folgt neu gefasst wird: 

 
„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe 
von bis zu 6.000.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der 
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- bzw. 
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 30.06.2006 von der Gesellschaft begeben werden. 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der 
Wandelanleihebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandelungspflichten ausgestattet 
sind. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 
Inhaber der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen von ihren 
Wandelungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandelung 
verpflichteten Inhaber der Wandelschuldverschreibungen ihre Pflichten zur 
Wandelung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser 
Rechte zur Verfügung gestellt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. 
Wandelungsrechten oder durch Erfüllung von Wandelungspflichten entstehen, 
am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

 
8. Beschlussfassung über die Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 

und sich daraus ergebene Satzungsänderungen 
 
 Die Zahl der Aufsichtsräte soll von drei auf sechs erhöht werden. 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
 Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
 
  § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 
 
  „Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“ 
 
9. Aufsichtsratswahl 
  

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 
der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung zu 
wählen sind.  
 
Vor dem Hintergrund der Beschlussfassung unter Tagespunkt 8 schlägt der 
Aufsichtsrat vor, unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung dieses 
Beschlusses in das Handelsregister  für die Zeit bis zur Beendigung der 
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Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2006 beschließt, zusätzlich folgende 
drei Personen in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: 
 
1. Herrn Uwe Ahrens, Dipl.- Ing., Berlin, ausgeübter Beruf: Geschäftsführer der NTS 

Transportsysteme GmbH; 
2. Herrn Dr. phil. nat. Walter Roman Meyer, Thun, Schweiz, ausgeübter Beruf: 

Unternehmensberater; 
3. Herrn Dr. Wolfgang Hohensee, Rechtsanwalt, Berlin, ausgeübter Beruf: 

Rechtsanwalt – Partner der Kanzlei P+P Pöllath + Partner 
 

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag des Aufsichtsrats für die von ihr zu 
wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebunden. 
 
Anderweitige Mandate der zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind nach 
Aufführung der einzelnen Punkte der Tagesordnung in den weiteren Angaben zu 
diesem Tagesordnungspunkt 9 enthalten. 
 

10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die  
 
Dr. Röver & Partner KG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, Berlin 
 
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen. 

 
 
Die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 liegen ebenfalls in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus und stehen 
auch im Internet unter www.aap.de zum Download bereit bzw. werden den Aktionären 
auf Verlangen kostenfrei übersandt. 
 
 
Freiwilliger Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 
6  
 
 Der Vorstand hat zu TOP 6 folgenden freiwilligen schriftlichen Bericht erstattet:  
 
a) Hintergrund für die Implementierung des Aktienoptionsplans:  

 
Die aap Implantate AG hat sich für die Neuauflegung eines Aktienoptionsplans 
entschieden, weil durch diesen maßgeblich die Motivation von Mitarbeitern gestärkt 
werden kann. Die Beteiligung von Mitarbeitern und insbesondere von 
Führungskräften am Kapital des Unternehmens und damit deren Teilhabe an den 
wirtschaftlichen Chancen und Risiken ist fester Bestandteil international 
gebräuchlicher Vergütungssysteme. Die Attraktivität von Anstellungsverträgen mit der 
aap Implantate AG und verbundenen Unternehmen wird durch Einführung von 
Aktienoptionsplänen gesteigert. Hierdurch können künftig auch weitere hoch 
qualifizierte Mitarbeiter für das Unternehmen leichter gewonnen werden. Den bereits 
heute für die aap-Gruppe tätigen Mitarbeitern wird überdies ein langfristiger 
Leistungsanreiz gegeben, der darin liegt, dass sie an der sich im Aktienkurs 
widerspiegelnden Steigerung des Unternehmenswerts partizipieren. Durch die 
Implementierung von Aktienoptionsplänen stellen wir sicher, dass die Interessen der 
Aktionäre der Gesellschaft und des Führungspersonals im noch stärkeren Maße 
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gleichgerichtet sind und diese jeweils auf die Steigerung des Unternehmenswerts 
gerichtet sind.  
 

b) Eckpunkte des Aktienoptionsplans:  
 
aa) Die Aktienoptionen werden an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und 

die Mitglieder der Geschäftsführung der verbundenen Unternehmen sowie an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft und der verbundenen Unternehmen gewährt. 
Im besonderen Maße sollen Führungskräfte, die für den wirtschaftlichen Erfolg 
des Gesamtkonzerns verantwortlich sind, Leistungsanreize im Zuge von 
Aktienoptionsplänen erhalten. Da allerdings auch sonstige Arbeitsnehmer der 
Unternehmensgruppe für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich sind, 
werden diesen in gebotenen Fällen ebenfalls Aktienoptionen gewährt. 
 
An Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und die Mitglieder der 
Geschäftsführungen verbundener Unternehmen entfallen maximal 65 % und 
an die Arbeitnehmer der Gesellschaft und der verbundenen Unternehmen 
35 % des Gesamtvolumens der Optionen. Der genaue Kreis der Berechtigten 
sowie der Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Optionen werden durch 
den Vorstand der Gesellschaft festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der 
Gesellschaft Optionen erhalten sollen, obliegt diese Festlegung und die 
Begebung der Optionen ausschließlich dem Aufsichtsrat. Die Ermächtigung 
zur Ausgabe der Optionen ist bis zum 31.12.2008 befristet.  
 

bb) Die Aktienoptionen werden an die berechtigten Personen nur jeweils zwischen 
dem 10. und dem 20. Börsentag nach Veröffentlichung der Quartals- oder 
Jahresabschlüsse der Gesellschaft ausgegeben. Maßgeblich ist insoweit der 
Tag der Annahme der Zeichnungserklärung des Berechtigten durch die aap 
Implantate AG oder das von ihr für die Abwicklung eingeschaltete 
Kreditinstitut.  
 
Durch die Festlegung von vier relativ kurz bemessenen Erwerbszeiträumen 
soll der Verwaltungsaufwand möglichst gering gehalten werden. Die Ausgabe 
der Optionen soll zudem nur in einem Zeitraum erfolgen können, bei dem 
durch die zuvor erfolgte Publizität wichtiger unternehmensrelevanter Daten 
das Risiko der Ausnutzung von Insiderwissen weitgehend minimiert ist. In 
Anbetracht des Gesamtvolumens des Optionsplans sollen nicht mehr als 50 % 
des Gesamtvolumens pro Jahr ausgegeben werden. Hierdurch soll erreicht 
werden, dass über einen längeren Zeitraum hinweg zusätzliche 
Leistungsanreize bei Mitarbeitern der aap-Gruppe durch Auflegung von 
Aktienoptionsplänen geschaffen werden.  
 
Die Ausgabe der Optionen erfolgt durch Abschluss einer Optionsvereinbarung 
zwischen dem jeweiligen Berechtigten und der Gesellschaft. Als Ausgabetag 
gilt der Tag, an welchem die Zeichnungserklärung durch die Gesellschaft oder 
das von ihr für die Abwicklung eingeschaltete Kreditinstitut an den 
Berechtigten ausgehändigt wird. Jede Option berechtigt zum Bezug einer auf 
den Inhaber lautenden Stückaktie der Gesellschaft gegen Zahlung des 
Ausübungspreises.  
 

cc) Der bei der Ausübung der jeweiligen Option für eine Stückaktie der 
Gesellschaft zu entrichtende Preis (Ausübungspreis) richtet sich nach dem 
Durchschnittswert der Schlussauktionspreise der aap-Aktie im XETRA-Handel 
(oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystems) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am 
Main während der letzten 10 Börsentage vor dem Ausgabetag, mindestens 
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jedoch dem geringsten Ausgabebetrag nach § 9 Abs. 1 AktG. Diese 
Bestimmung stellt sicher, dass die Berechtigten an der sich im Aktienkurs 
widerspiegelnden Steigerung des Unternehmenswerts partizipieren können 
und damit die entsprechenden Anreiz- und Motivationswirkungen erzielt 
werden.  
 
Die Aktienoptionen sind mit dem Erfolgsziel ausgestattet, dass sie nur dann 
ausgeübt werden können, wenn der Durchschnittswert der 
Schlussauktionspreise der Aktie der aap Implantate AG im XETRA-Handel 
(oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystems) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am 
Main während der letzten 10 Börsentage vor dem Tag der Ausübung des 
Bezugsrechts aus den Aktienoptionen den Ausübungspreis um mindestens  
10 % seit dem Ausgabetag übersteigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich 
dabei bewusst dagegen entschieden, ein zusätzliches indexorientiertes 
Erfolgskriterium einzuführen. Dies liegt darin begründet, dass es für die 
Berechtigten auch bei der Festlegung eines Erfolgszieles von 10 % an 
Kurssteigerung von hoher Wichtigkeit ist, dass weitere Kurssteigerungen über 
diese 10 %-Klausel hinaus erzielt werden. Nur im Falle weiterer 
Kurssteigerungen können Berechtigte in weit reichendem Maße zusätzliche 
Gewinne im Zuge des Aktienoptionsprogramms erzielen. Insoweit ist es 
gerechtfertigt, dass das Erfolgsziel sehr moderat und erfüllbar ausgestaltet 
worden ist. Als hinreichender Schutzmechanismus dient insoweit die 
Festlegung eines den Marktverhältnissen entsprechenden Ausgabebetrages. 
Die „Belohnung“ der Berechtigten wird deshalb umso nachhaltiger ausfallen, 
desto höher die Kurssteigerungen der aap-Aktie sind.  
 

dd) Um den Berechtigten einen längerfristigen Anreiz zu geben, den 
Unternehmenswert im Interesse aller Aktionäre zu steigern, sieht der 
Aktienoptionsplan eine Wartezeit für die Ausübung der Aktienoptionen von 
zwei Jahren vor. Das Recht zur Ausübung endet spätestens vier Jahre ab 
dem Ausgabetag. Daneben ist die Ausübung von Aktienoptionen in gewissen 
Zeiträumen ausgeschlossen, in denen die Berechtigten erfahrungsgemäß im 
besonderen Maße von Insiderkenntnissen profitieren könnten.  
 

ee) Die Ausübung der Aktienoptionen stellt ein persönliches Recht der 
berechtigten Person dar. Die Optionen sind mit Ausnahme des Erbfalls weder 
übertragbar noch veräußerbar, verpfändbar oder anderweitig belastbar.  
 

ff) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten über die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital und die 
weiteren Bedingungen des Aktienoptionsprogramms, insbesondere die 
Optionsbedingungen für die berechtigten Personen, festzulegen. Soweit die 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, entscheidet 
ausschließlich der Aufsichtsrat der Gesellschaft.  
 

c) Bedingtes Kapital 
 

Zur Absicherung der Optionen soll das Kapital durch Ausgabe von bis zu 
1.200.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien um EUR 1.200.000,00 
bedingt erhöht werden. Der Beschlussvorschlag sieht daneben die Möglichkeit 
vor, den Berechtigten zur Erfüllung ihrer Optionen eigene Aktien zu gewähren. 
Der Betrag des bedingten Kapitals von EUR 1.200.000,00 entspricht ca. 7,1 % 
des derzeitigen Grundkapitals von EUR 16.898.157,00, so dass das nach dem 
Aktiengesetz zulässige Volumen von 10 % des Grundkapitals für ein 
bedingtes Kapital zur Bedienung von Stock Options unterschritten ist. 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß 
§§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 S. 2 AktG   
 
Mit der unter Tagesordnungspunkt 7 erbetenen Ermächtigung zur Emission von Options- 
oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu EUR 6.000.000 kann die 
aap Implantate AG Eigenkapital auch durch Ausgabe von Schuldverschreibungen schaffen, 
die mit Options- oder Wandelungsrechten auf Aktien der aap Implantate AG ausgestattet 
sind. Gleichzeitig soll es auch möglich sein, Wandelschuldverschreibungen zu begeben, die 
Wandlungspflichten enthalten. Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital ist eine 
wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. Der Gesellschaft soll durch 
die Möglichkeit der Emission von Options- oder Wandelschuldverschreibungen eine 
möglichst hohe Flexibilität in der Refinanzierung eingeräumt werden. Die mit Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten bzw. mit Wandelungspflichten ausgestatteten Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Sie können 
auch von einer Bank oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i. S. d. § 186 
Abs. 5 AktG). Der Vorstand ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, sich 
aufgrund des Bezugsverhältnisses ergebende Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der 
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es 
erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten bzw. von mit 
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
Aktien der aap Implantate AG in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen 
würde. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der 
Ermächtigung durch runde Beträge (Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses) 
und erleichtert damit die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die als freie Spitzen 
vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen werden entweder über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich an Dritte veräußert. Der weiteren Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht zur Gewährung eines Verwässerungsschutzes an die 
Inhaber der von der Gesellschaft ausgegebenen Options- bzw. 
Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, liegen die folgenden Erwägungen zugrunde: 
Den Inhabern der von der Gesellschaft oder einer Beteiligungsgesellschaft zu begebenden 
Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen wird üblicherweise in bestimmten Fällen ein 
Verwässerungsschutz gewährt, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- bzw. 
Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht 
oder das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln erhöht oder weitere Wandel-/ 
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte mit Wandlungs- oder Optionsrecht begibt 
bzw. sonstige Optionsrechte gewährt und den Inhabern von Wandel-/ 
Optionsschuldverschreibungen kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es 
ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen. In der 
Kapitalmarktpraxis wird der Verwässerungsschutz entweder durch eine Anpassung der 
Wandel- oder Optionsbedingungen (Zahlung eines Ausgleichsbetrags in bar, Herabsetzung 
eines etwaigen Zuzahlungsbetrags bzw. Anpassung des Umtauschverhältnisses) oder durch 
die Einräumung eines Bezugsrechts auf die neuen Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen gewährt. Welche der beiden Möglichkeiten angebracht ist, 
entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zeitnah vor Ausnutzung der 
Ermächtigung zur Ausgabe weitere Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. Um 
nicht von vornherein auf die erste Alternative (Zahlung eines Ausgleichsbetrags in bar, 
Herabsetzung eines etwaigen Zuzahlungsbetrags bzw. Anpassung des 
Umtauschverhältnisses) beschränkt zu sein, soll der Vorstand ermächtigt werden, das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um 
Inhabern von bereits ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen in 
dem Umfang ein Bezugsrecht einzuräumen, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihrem 
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Umtausch- oder Optionsrecht vor der Ausgabe der neuen Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen Gebrauch gemacht hätten. Die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts an Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
auszugebenden neuen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen werden an diese 
jeweils zu denselben Konditionen ausgegeben, wie sie den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug angeboten werden. 
 
Das bedingte Kapital von EUR 6.000.000,00 wird benötigt, um Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder –pflichten auf 
Aktien der aap Implantate AG ausgeben zu können. Die Laufzeit der 
Teilschuldverschreibungen sowie die Laufzeit der Options- bzw. Wandlungsrechte dürfen 
höchstens 10 Jahre betragen. Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für 
eine Stückaktie muss mindestens 80 % des Durchschnittswerts der Schlussauktionspreise 
der aap-Aktie im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen 
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main  
während der letzten 10 Börsentage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Begebung der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen betragen. § 9 Abs. 1 
AktG bleibt unberührt. Dadurch ist sichergestellt, dass der Wandlungs-/Optionspreis in einem 
angemessenen Verhältnis zum Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Ausnutzung der Ermächtigung zur Begebung von Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen steht. 
 
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG zu Punkt 9 der Tagesordnung 
 
Die unter Tagesordnungspunkt 9 zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind bei den 
nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglieder des Aufsichtsrats beziehungsweise 
Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Unternehmensorgans. 
 
Uwe Ahrens 

• bmp AG Venture Capital & Network Managment, Berlin  
 
Dr. Walter R. Meyer 

•  Verwaltungsratsmitglied bei Vascular Innovation, Inc., Saint Paul, USA  
 
Dr. Wolfgang Hohensee 

• Aufsichtsratsvorsitzender der Emness Technology AG, Köln 
• net m Holding AG, Düsseldorf 
• Verwaltungsrat der VGH Capital B.V., Amsterdam, Niederlande 

 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des 
Anfechtungsrechts am 1. November 2005 haben sich die Voraussetzungen für die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 
geändert. Für die Aktionäre unserer Gesellschaft bestehen nebeneinander die beiden 
nachfolgend genannten Möglichkeiten, die Voraussetzungen für die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts herbeizuführen. 
 
Teilnahmeberechtigung durch Hinterlegung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 
§ 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum Beginn 
des 9. Juni 2006 bei der Gesellschaft, Lorenzweg 5, D-12099 Berlin, einem deutschen 
Notar, einer Wertpapiersammelbank in Deutschland oder der nachstehend genannten Stelle 
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während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und dort bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung belassen: 
 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main. 
 
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer 
Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten vom letzten Hinterlegungstag bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. 
 
Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die 
Hinterlegung spätestens bis zum Ablauf des 27. Juni 2006 bei der Gesellschaft 
einzureichen.  
 
Teilnahmeberechtigung durch Nachweis des Anteilsbesitzes 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind ferner 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten 
Adresse einen von ihrer Depotbank in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes übermitteln: 
  
aap Implantate AG 
c/o DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 
dwpbank 
Wildunger Str. 14 
60487 Frankfurt 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 9. Juni 2006 beziehen und 
der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 23. Juni 2006 zugehen. Nach Eingang des 
Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten 
für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises 
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
Stimmrechtsvertretung 
 
Wir weisen daraufhin, das die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere 
Personen ihrer Wahl, ausüben lassen können.  
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung. Vollmachten müssen schriftlich übermittelt werden. Soweit von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die Ausübung des Stimmrechts 
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen zu jedem 
Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine 
eindeutige Weisung erteilt wird, muss sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der 
Stimme enthalten. Ohne Weisungen ist die gesamte Vollmacht ungültig. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.  
 
Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte. 
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Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum 
28. Juni 2006, 18.00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können Sie 
nicht berücksichtigt werden. 
 
 
Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung von Aktionären  
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu 
richten an: 
 
aap Implantate AG 
Investor Relations 
Lorenzweg 5 
D-12099 Berlin 
 
Telefax: +49 (0) 30 75 01 92 90 
E-Mail: n.huedepohl@aap.de
 
Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den Aktionären im 
Internet unter www.aap.de → "Investor Relations" → "Hauptversammlung" unverzüglich 
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 
Berlin, im Mai 2006 
aap Implantate AG 
Der Vorstand 
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